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Nackenheimer Rathausplatz um 1800 
Rekonstruktion nach Baubefunden 

Zeichnung: Rainer Knußmann 

VORWORT 

Die .Franzosenzeit" an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert war eine 
Zeit der Umwälzungen. Das Zeitalter der Aufklärung hatte den Boden 
bereitet für das Aufbrechen überholter Strukturen. Die französische 
Revolution beschleunigte diese Entwicklung und verbreitete sie in ganz 
Europa. Erst durch den Gang der Ereignisse wurden die konservativen 
Monarchen ge~wungen, radikale Reformen (wie z.B. in Preußen die 
Selbstverwaltung der Gemeinden und die Gewerbefreiheit durch 
Hardenberg und von Stein) zu akzeptieren. 



Am durchgreifendsten waren jedoch die Änderungen in Frankreich selbst. 
Dazu gehörten die Säkularisierung und die territoriale Aufteilung des 
Staates in Departements, die sich im wesentlichen bis heute erhalten hat, 
aber auch kurzlebige extreme Regelungen, wie die Neuaufteilung des 
Jahres, Umbenennung von Monaten und Tagen sowie Aufhebung der 
christlichen Jahreszählung. 

Bei alledem waren die Nackenheimer mittendrin. Bereits die französische 
Besetzung im Herbst und Winter 1792/93 sah ein aktives Mittun des 
Nackenheimer Pfarrers und der Bevölkerung. Spätestens nachdem das 
linke Rheinufer seit 1801 auch völkerrechtlich zu Frankreich gehörte, 
hatten die Nackenheimer gleiche Rechte und Pflichten wie alle Bürger 
dieses Landes. 

Nachdem zum Ende der napoleonischen Ära die Kriegszüge immer dichter 
aufeinander folgten und sich immer verlustreicher gestalteten, waren es 
zwar vor allem die Pflichten, die auch in unserer Gemeinde die 
Bevölkerung hart trafen; ihre neuen Rechte wußten die Rheinhessen aber 
dennoch zu behaupten: So setzten sie einige Jahre später im 
Großherzogturn Hessen durch, daß der Code Civil - auch Code Napoleon 
genannt -, das fortschrittlichste Zivilrecht seiner Zeit, als Rheinisches 
Bürgerliches Gesetzbuch bis zur Einführung des BGB im Jahre 1900 in 
Kraft blieb. 

Daß uns diese Zeit mit dem vorliegenden Heft der Nackenheimer 
heimatkundliehen Schriftenreihe in authentischen Textzeugnissen 
nähergebracht wird, ist den erhaltenen Akten und deren Auswertung 
durch Ursula Bopp, der Leiterin des Nackenheimet Ortsmuseums, zu 
verdanken. 

Bardo Kraus 
Bürgermeister der Orts gemeinde Nackenheim 



Briefkopf des Präfekten 
Jollivet, 1801 

Das Nackenheirner Ortsmuseum ist im Besitz von bisher noch nicht 
ausgewerteten Originalakten der Bürgermeisterei Bodenheim/Nackenheim 
"von den Zeiten der französischen Herrschaft bis zum Jahr 1816". 
Die Akten enthalten den Schriftverkehr der damaligen Gemeindeverwaltung, 
Verordnungen, Listen, Notizen usw. sowie einige gedruckte Dokumente (z.B. 
Bekanntmachungen). Das umfangreiche Material wurde in Bezug auf 
Nackenheim durchgesehen. 
1m Anhang ist eine systematische Aufstellung dieser Akten zu finden. 



Allgemeiner geschichtlicher Überblick 

Als im Oktober 1792 die französische Revolutionsarmee unter General 
Custine gegen Mainz marschierte, wurde sie in Nackenheim freudig 
empfangen. Unter der Regie des Pfarrers Arand leistete die gesamte 
Bürgerschaft im Februar 1793 den Eid der Treue, Freiheit und Gleichheit'. 

Adel und Geistlichkeit waren im Oktober 1792 aus Mainz nach Aschaffen­ 
burg geflohen. Für kurze Zeit erfreute sich die .Mainzer Republik" an den 
französischen Revolutionsideen. 

Nach der Belagerung von Mainz durch preußische und österreichische 
Truppen mußten am 23. Juli 1793 die Franzosen aus Mainz wieder ab­ 
ziehen. Doch Frankreich wollte das linke Rheinufer und die Festung Mainz 
wiedergewinnen. Die Kämpfe um die Stadt dauerten bis Oktober 1797. Im 
Frieden von Campo Formio (17. Oktober 1797) wurde in einer geheimen 
Abmachung zwischen Österreich und Frankreich das gesamte linke 
Rheinufer (einschließlich Belgien und Holland) an Frankreich abgetreten. 

Bis dahin waren die Gemeinden noch unter adeliger oder kirchlicher 
Herrschaft, deren Territorien derart zersplittert waren, daß kaum zwei 
Nachbardörfer derselben Regierung unterstanden. Nackenheim gehörte 
mit der Insel Sändchen und dem unteren Teil der Insel Kisselwörth dem 
Kurfürsten zu Mainz, Bodenheim war im Besitz des Propstes zu St. Alban 
bei Mainz, Lörzweiler gehörte dem Freiherrn von Hettersdorf; 
Mommenheim war Teil der "Adeligen Ganerbschaft Mommenheim", 
Harxheim zählte zur Grafschaft Falkenstein, Gau Bischofsheim zu 
Kurmainz, Nierstein und Oppenheim gehörten zu .Kurpfalzbayem'<. 

1798 wurden nun die deutschen linksrheinischen Gebiete in die vier 
Departements Ruhr, Saar, Rhein und Mosel und Donnersberg eingeteilt. 
Das Departement Donnersberg - .Mont Tonnerre" - hatte die vier 
Unterpräfekturen Mainz, Speyer, Kaiserslautern und Zweibrücken, 
eingeteilt in 37 Kantone. Nackenheim gehörte dem Kanton Oppenheim an. 

1 Diese Ereignisse sind ausführlich dargestellt in NhS 14: Die Nackenheimer Revolution von 1792/93 
sowie in: Beiträge zur geschichtlichen Ortskunde, 1972, S. 123 ff. 

2 Lang, Wemer: Heimatbuch Landkreis Mainz, 1967, S. 16 f. 



1801 wurden - nach dem Frieden von Luneville, der von Seiten des 
deutschen Kaisers Franz 11. die Abtretung des linken Rheinufers an 
Frankreich bestätigte - die vier rheinischen Departements mit Frankreich 
vereinigt, 1802 erhielten sie offiziell die französische Verfassung und 
waren den französischen Departements in der Gesetzgebung gleichgestellt. 
Die Kirchen-, Kloster- und Stifts güter - mit Ausnahme der Pfarrhäuser 
und ihrer Gärten - wurden säkularisiert, d.h. zu Nationalgütern erklärt 
und verpachtet oder versteigert. 

Ebenso wie in Frankreich galt nun auch hier der französische 
Revolutionskalender. Das Jahr war in 12 Monate zu je 30 Tagen eingeteilt, 
am Ende des Jahres fielen dann fünf oder sechs Zusatztage an, an denen 
republikanische Feste gefeiert werden sollten. 

Das Jahr begann am 22. September mit dem Monat vendemiaire, dem 
"Weinmonat". Es folgten: brumaire (Nebelmonat), frimaire (Frost), nivöse 
(Schnee), pluviöse (Regen), ventöse (Wind), germinal (Keim), floreal 
(Blüte), prairial (Wiese), messidor (Ernte), thermidor (Hitze), fructidor 
(Frucht). Das Jahr I der Republik war das Jahr 1792/93. Das Jahr VIII 
begann also am 22. September 1799, das Jahr IX am 22. September 1800 
usw. Diese Zählung dauerte bis zum Beginn des 14. Jahres. Ab 1. Januar 
1806 wurde von Napoleon wieder der gregorianische Kalender eingeführt. 

Die gültige Währung war der Franc, und Maße wurden im metrischen 
System angegeben, das seit 1795 in Frankreich eingeführt war, während 
im übrigen Deutschland zujener Zeit noch in "Fuß", "Klaftern" usw. 
gemessen wurde. 

Am 20. Dezember 1801 wurde Jeanbon St. Andre zum Präfekten des 
Departements Donnersberg ernannt. 

Am 21. März 1804 trat der Code civil in Kraft. Persönliche Freiheit, 
Gleichheit vor dem Gesetz (auch in Steuerfragen), das Recht auf Eigentum, 
Gewerbefreiheit und öffentliche Gerichtsverfahren waren hiermit erstmals 
für alle Bürger garantiert. 

Napoleon, der durch den Staatsstreich vom 18. Brumaire des VIII. Jahres 
(9. November 1799) sich zum Ersten Konsul aufgeschwungen hatte, ließ 
sich im Dezember 1804 zum Kaiser krönen. 



Die Jahre bis 1813/14 waren von den napoleonischen Kriegen geprägt. 
Am 31. März 1814 marschierten Russen, Preußen und Österreicher in Paris 
ein, Napoleon mußte abdanken. 

Gemeindeverwaltung 

Von 1797 bis 1800 gab es keine eigentliche Gemeindeverwaltung, sondern 
die einzelne Gemeinde entsandte ihren Vertreter in die Verwaltung des 
Kantons. Ein solcher .agent municipal" war für Nackenheim Wilhelm Jans. 

Mit der Bekanntgabe der neuen Verfassung des Jahres VIII der Republik 
(1799/1800) wurden die Mairien [Bürgermeistereien] geschaffen. 

Nackenheim wurde von dem Bodenheimer "Maire" [Bürgermeister] mit­ 
verwaltet, vertreten durch seinen .adjoint" oder .Adjunct" [Beigeordneten]. 
Nackenheimer Adjuncten waren: Andreas Angermayer, Mathes Herdt und 
seit 1810 Johann Schneider. Bürgermeister von Bodenheim waren 
Christi an Haub und (seit 1811) Auguste Claude; dessen Nachfolger 
(November 1814) war Johann Georg Grossmann. 

Der Anschluß an Frankreich hatte sogleich französische Beamten an den 
Rhein gebracht. Von 14 obersten Beamten soll nur ein Deutscher gewesen 
sein>. 

Auch Bürgermeister Claude war Franzose. Er hatte sich Ende 1804 als 
entlassener Kriegskommissär und "proprietaire" [Eigentümer] in 
Bodenheim niedergelassen. 1814 wurde er von der neuen Landes­ 
Administration des Amtes enthoben. Er hatte "sämtliche Besitzungen in 
Bodenheim verkauft ohne daß seine Rechnungen beglichen sind" und war 
"zugleich im Begriff, nach Frankreich zu gehen." 

Bereits seit 30. März 1798 mußten nach einem Beschluß des elsässischen 
Regierungscommissärs Rudler in Zukunft alle Beschlüsse, Protokolle usw. 

3 Bockenheimer, Karl Georg: Geschichte der Stadt Mainz während der zweiten französischen 
Herrschaft (1798-1814), Mainz 1890, S. 70. 



in französischer Sprache abgefaßt werden; seit 1809 durften nur solche 
.greffiers" [Gemeindeschreiber] angestellt werden, die die französische 
Sprache beherrschten. 

Unter Bürgermeister Claude wurde die Korrespondenz praktisch aus­ 
schließlich in französischer Sprache geführt, auch die Einsprüche und 
Mitteilungen der Bürger liegen in französischer Sprache - oder zumindest 
zweisprachig - vor. 

Der Munizipalrat [Gemeinderat] bestand in kleinen Gemeinden wie 
Bodenheim aus 10 Mitgliedern. Es waren dies die Bodenheimer Bonifatius 
Winsiffer, Bartholomeus Kertz, Christoph Schneider, Philipp Martin Kirch, 
Jacob Scheller, Melchior May, und die Nackenheimer Conrad Zimmermann, 
Johannes Kirn, Mathias Herth und Heinrich Heckelsmüller. 

Im Jahr IX (1800/1801) kamen in den Rat: Johannes Protz aus Bodenheim 
statt Jacob Schoeller und Andreas Angermayer aus Nackenheim statt 
Mathias Herdt. 

Der Munizipalrat versammelte sich alljährlich im Februar 14 Tage lang, 
um die Rechnungen zu prüfen und über Gemeindeangelegenheiten zu 
beraten. Zusätzliche Sitzungen bedurften der Genehmigung der Präfektur. 

Im Jahre XI (1802/03) erhielten die Nackenheimer Munizipalräte folgende 
Aufgabenbereiche: 
Conrad Zimmermann: 
Andreas Angermayer: 
Johannes Kirn: 
Heinrich Heckelsmüller: 

Aufsicht über die Gemeindegüter 
Au-Loose und Feuergerätschaften 
Gräben, Wasserleitungen und Rheindamm 
Gemeinde-Gebäulichkeiten in Straßen in dem Ort 

Die Zusammensetzung des Rates änderte sich noch mehrmals. 1809 
schieden aus Altersgründen Johannes Kirn, Andreas Angermayer und 
Conrad Zimmermann aus; an deren Stelle traten Johann Schneider, 
Thadeus Sans und Adam Jacob. 

1811 unterschrieben als Munizipalräte: die Bodenheimer Joseph 
Weingärtner, Anton Georg Kertz, Christoph Schneider, Johann Protz, 
Bonifaz Winsiffer und die Nackenheimer Thadeus Sanß, Adam Jacob, 
Lorenz Schäfer und Heinrich Heckelsmüller. 



Dieser sogenannte "Gemeinderat" konnte übrigens keine Entscheidungen 
treffen, ebenso wie auch der "Maire" nur die Weisungen der höheren 
Behörden auszuführen hatte. In einem Rundschreiben des Präfekten von 
1806 heißt es: 
.Se. Excellenz gibt mir den Auftrag, Ihnen in Erinnerung zu bringen, daß 
die Behörden das Publikum nie zum Richter nehmen dürfen ... Es ist die 
ausdrückliche Absicht Sr. Excellenz, daß in keinem Falle Klagen oder 
Mißhelligkeiten der Gegenstand von Proclarnationen, Zuschriften, 
Anschlagzetteln, Aufsätzen oder Artikeln in Zeitungen werden. 
Sämmtliche Verhältnisse der Administration beschränken sich zwischen 
dem Präfecten, der die Befehle ertheilt oder übersendet, und den Beamten, 
welche auf den verschiedenen Stufen der Hierarchie diese Befehle in 
Vollzug setzen lassen. Die Instructionen, welche Sie erhalten, oder die 
Schwierigkeiten, über die man sie berichtet, sind nicht geeignet, 
unvorsichtigerweise der öffentlichen Meinung preisgegeben zu werden. "4 

Bevölkerung 

Eine Bevölkerungsliste vom September 1809 nennt für Nackenheim 820 
Einwohner, davon 413 Frauen und 407 Männer. 806 Bürger waren 
katholisch, 3 reformiert, 11 Juden>. 

Eine erhöhte Sterblichkeit ist in Kriegszeiten auch unter der Zivilbevölkerung 
zu verzeichnen. Ein trauriges Zeugnis davon geben die Sterbelisten. 1807 
werden in Nackenheim 18 Sterbefalle verzeichnet, 1808 sind es 26. Im 
ersten Halbjahr des Jahres 1809 sind 33 Sterbefälle eingetragen, davon 28 
Kleinkinder! Ebenso schlimm die Liste von 1813: von 28 Gestorbenen in 
den Monaten Januar bis September waren 18 Kinder. 

Für die Monate Oktober bis Dezember 1813 existiert keine Liste. In diesem 
Zeitabschnitt waren aber wahrscheinlich besonders viele Todesfälle zu 
beklagen aufgrund des von den Soldaten eingeschleppten Fleckfiebers (s.u.). 

4 zitiert nach Bockenheimer a.a.o., S. 134. 

5 Für diese Liste herzlichen Dank an den Kulturbeauftragten von Bodenheim, Herrn Marschall. 



Winhart erwähnte, daß dieser Seuche 118 Bodenheimer zum Opfer fielen. 

Eine Bevölkerungsliste des Jahres 1800 (thermidor VIII) zählt für 
Nackenheim 646 Einwohner auf, davon waren 466 "Seelen" über zwölf 
Jahre und 180 "Seelen" unter 12 Jahre alt. An Berufen werden genannt: 

14 "Wingertsmänner", 27 Ackersmänner, 1 Bauer, 1 Bäcker, 2 Metzger, 
4 Müller, 2 Rheinmüller, 4 Fischer, 7 Schiffer, 1 Schifferin, 3 Schuh­ 
macher, 4 Schneider, 5 Leineweber, 1 Stroh-Schneider, 2 Seiler, 3 Maurer, 
3 Zimmermänner, 3 Schreiner, 1 Wagner, 1 Schmied, 1 Schlosser, 6 Wirte, 
1 .Handelsjud", 1 Schweinehirt, 1 Nachtwächter, 9 Knechte, 7 Dienst­ 
mägde, 37 Taglöhner, 1 Schullehrer, 1 Pfarrer. 

Der Lehrer war Michael Raber (seit 1782 in der Gemeinde), 
der Pfarrer war Christoph Scherff (seit 15. September 1793). 

Diese äußerst detaillierte Liste, die Name, Alter, Familienstand und Beruf 
aller erwachsenen Einwohner nennt, fand sich in handschriftlichen 
Aufzeichnungen von Dr. Usinger t, Nackenheim, die Abschriften aus dem 
Staatsarchiv Darmstadt enthalten. Nach Auskunft des Staatsarchivs sind 
diese von Dr. Usinger kopierten Akten (hier M4) im 11. Weltkrieg 
verbrannt. 

Für einige Jahre liegen uns Patentlisten vor. Patentpflichtig waren alle 
Personen, die eine Kunst, ein Gewerbe oder ein Geschäft betrieben, 
ausgenommen Beamte und Landleute, die mit ihren Erzeugnissen 
handelten, Taglöhner, Angestellte und Künstler. 

Die Liste des Jahres 1809 nennt 36 Patentpflichtige: 

4 Krämer bzw. Bäcker (epiciers en detail), 5 Müller (meuniers), 
1 Ölmüller (meunier et huilier), 1 Metzger (boucher), 5 Schiffer bzw. 
Nachenbauer (1 batellier, 4 constructeurs de barque), 4 Schuhmacher 
(cordonniers), 3 Leineweber (tisserands), 1 Korbmacher (vannier), 
3 Maurer (macons), 1 Zimmermann (menuisier), 1 Schreiner (charpentier), 

6 Winhart, Karl: 1.200 Jahre Bodenheimer Ortsgeschichte. 
1955, Neuauflage 1988, S. 168. 



1 Wagner (charron), 1 Hufschmied (marechal ferrant), 4 Wirte 
(cabarettiers) und 1 Wiederverkäufer (revendeur). 

1813 werden 46 Patentpflichtige verzeichnet, nämlich: 

2 Bäcker, 7 Müller, 1 Ölmüller, 3 Metzger, 5 Schiffer (2 batelliers de 
passage, 3 batelliers pour le transport des marchandises), 4 Schuhmacher, 
1 Schneider, 5 Leineweber, 1 Korbmacher, 2 Maurer, 1 Zimmermann, 1 
Schreiner, 1 Wagner, 2 Hufschmiede, 1 Holzhändler, 2 Gastwirte 
(aubergistes), 6 Schenkwirte (cabarettiers), 1 Wiederverkäufer. 

Die Listen anderer Jahre zeigen keine wesentlichen Abweichungen von 
dieser Berufsgliederung. 

In den Patentlisten begegnen uns immer wieder bekannte Nackenheimer 
Namen. Die Müller stammten aus den Familien Kertz, Siegmund. Herdt, 
Kast, Geiger, Lang, Farforth, die Schiffer aus den Familien Wuger, Gerlich, 
Bastian, Sanz, Steinmetz, Juncker; die Wirte aus den Familien Heerd, 
Grünewald, Frisch, Zimmermann, Hexemer, Jans. 
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